
                                                      

 

 

Merkblatt über notwendige Antragsunterlagen  

zur Erteilung einer Erlaubnis zur Kindertagespflege gem. § 43 SGB VIII: 

 

 

 der formlose Antrag 

(mit Angaben zur Anzahl der zu betreuenden Kinder, der zur Verfügung gestellten 

Räumlichkeiten, des geplanten Tätigkeitsbeginns sowie der beabsichtigten 

Tätigkeitsdauer, ein Passbild); 

 

 ein tabellarischer Lebenslauf; 

 

 ein Lebensbericht (inkl. Motivationsnachweis); 

 

 Zeugnisse über Schul-, Berufs- und Studienabschlüsse sowie sonstige 

Qualifikationen; 

 Nachweise, entweder über eine pädagogische Qualifikation als pädagogische 

Fachkraft in Kindertageseinrichtungen gem. § 1 SächsQualiVO, jedoch mindestens 

ein Zertifikat über die Teilnahme an der Fortbildung zur Kindertagespflegeperson 

nach dem Curriculum des Deutschen Jugendinstituts (DJI) oder  

nach dem Kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege 

(QHB) 

 

 Arbeitszeugnisse, Beurteilungen aus Praktika und ähnliche Referenzen; 

 

 eine ärztliche Bescheinigung über die gesundheitliche Eignung (zur regelmäßigen 

Betreuung von Kindern im Rahmen der Kindertagespflege); 

 

 eine Kopie der Bescheinigung des Gesundheitsamtes gemäß §§ 32-35, 42-43 

Infektionsschutzgesetz (IfSG) (Gesundheitszeugnis); 

 

 Nachweis über den vorliegenden Masernschutz gem. § 20 Abs. 8 und 9 

Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

 

 



                                                      

 

 

 die Bescheinigung über eine Ausbildung „Erste Hilfe am Kind“; 

 

 ein erweitertes Führungszeugnis des Bundesamtes für Justiz nach § 30 Abs. 5 

Bundeszentralregistergesetz (BZRG) (zur Vorlage bei einer Behörde); 

 

 ein Nachweis über die Registrierung des örtlich zuständigen Lebensmittel- und 

Veterinäramtes des Landkreises Mittelsachsen (LüVa); 

 

 ggf. eine Einverständniserklärung des Vermieters; 

 

 eine schriftliche, pädagogische Konzeption auf Grundlage des Sächsischen 

Bildungsplanes, einschließlich der Umsetzung des gesetzlich geregelten 

Kinderschutzauftrages; 

 

 Beschreibung des vorgesehenen pädagogischen Beobachtungs- und 

Dokumentationssystems als Grundlage für die Entwicklungseinschätzung der 

Kinder; 

 

 Muster des vorgesehenen Betreuungsvertrages mit den Erziehungsberechtigten; 

 

 eine Darstellung der räumlichen Voraussetzungen zur Ausübung der 

Kindertagespflege (eine bemaßte Raumskizze) 

 


